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Öffentliche Bekanntmachung

Wahl zum Bürgermeister der 
Gemeinde Oppach
I. Allgemeines
1. Die Bürgermeisterwahl in der Gemein-

de Oppach fi ndet am Sonntag, dem 7. 
Juni 2015 statt.

 Der Tag für einen etwaigen 2. Wahl-
gang ist Sonntag, der 28. Juni 2015.

2. Die Bürgermeisterstelle der Gemeinde 
Oppach ist hauptamtlich.

II. Aufforderung zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen

1. Gemäß §§ 6 und 41 KomWG ergeht 
hiermit die Aufforderung, Wahlvor-
schläge für diese Wahl frühestens am 
Tag nach dieser Bekanntmachung und 
spätestens am 11.05.2015 bis 18.00 
Uhr bei der Vorsitzenden des Gemein-
dewahlausschusses unter folgender 
Anschrift schriftlich einzureichen:
Gemeinde Oppach
Rathaus, Zimmer 2.4
Vorsitzende des Gemeindewahlaus-
schusses
August-Bebel-Straße 32
02736 Oppach

2. Wahlvorschläge können von Partei-
en, von Wählervereinigungen und von 
Einzelbewerbern eingereicht werden. 
Jede Partei, jede Wählervereinigung 
und jeder Einzelbewerber kann  nur 
einen Wahlvorschlag einreichen.

3. Wahlvorschläge für die erste Wahl 
gelten auch für den eventuellen 2. 
Wahlgang, sofern sie nicht bis zum 
12.06.2015 zurückgenommen werden 
oder nach Maßgabe des § 44 a Abs. 2 
Nummer 2 KomWG geändert werden. 
An diesem Tag wird die Vorsitzende 

des Gemeindewahlausschusses für 
die Änderung oder Zurücknahme von 
Wahlvorschlägen bis 18 Uhr erreich-
bar sein.

III. Inhalt und Form der Wahlvor-
schläge

1. Die Wahlvorschläge sind unter Be-
achtung der gesetzlichen Vorschriften, 
insbesondere §§ 6 und 38 KomWG i. 
V. m. § 16 KomWO aufzustellen.

 Die Wahlvorschläge müssen den Be-
stimmungen über Inhalt und Form der 
Wahlvorschläge  des § 16 Kommunal-
wahlordnung (KomWO) entsprechen; 
die in § 16 Abs. 3 KomWO genannten 
Unterlagen sind den Wahlvorschlägen 
beizufügen.

2. Jeder Wahlvorschlag darf nur einen 
Bewerber enthalten.

3. Vordrucke für Wahlvorschläge, Nie-
derschriften über die Bewerberaufstel-
lungen und Zustimmungserklärungen 
sind bei der Vorsitzenden des Ge-
meindewahlausschusses erhältlich.

IV. Hinweise auf Unterstützungsun-
terschriften

1. Jeder Wahlvorschlag, der Unterstüt-
zungsunterschriften benötigt, muss 
gemäß § 6 b KomWG von mindestens 
40 zum Zeitpunkt der Unterzeichnung 
des Wahlvorschlages Wahlberech-
tigten, die keine Bewerber des Wahl-
vorschlages sind, unterstützt werden 
(Unterstützungsunterschriften).

2. Die Unterstützungsunterschriften kön-
nen nach Einreichung des Wahlvor-
schlags im Rathaus, Einwohnermel-
deamt, Zimmer 2.1, 02736 Oppach, 
August-Bebel-Straße 32, während der 

Dienstzeiten bis spätestens am Tag 
des Ablaufes der Einreichungsfrist für 
Wahlvorschläge bis 18.00 Uhr geleis-
tet werden.

 Ein Wahlberechtigter kann nicht meh-
rere Wahlvorschläge für dieselbe Wahl 
unterstützen.

 Die Unterstützungsunterschrift muss 
vom Wahlberechtigten auf einem Un-
terschriftsblatt nach dem Muster der 
Anlage 21 KomWO unter Angabe des 
Tags der Unterzeichnung eigenhändig 
geleistet werden. Neben der Unter-
schrift sind Familienname, Vorname 
und Anschrift (Hauptwohnung) vom 
Unterzeichner anzugeben; auf Ver-
langen hat er sich über seine Person 
auszuweisen.

 Gemäß § 17 Abs. 3 KomWO haben 
Wahlberechtigte, die infolge Krank-
heit oder wegen ihres körperlichen 
Zustands, die Unterzeichnung durch 
Erklärung vor einem Beauftragten der 
Verwaltung ersetzen wollen, dies bei 
der Vorsitzenden des Gemeindewahl-
ausschusses spätestens am siebten 
Tag vor dem Ablauf der Einreichungs-
frist für Wahlvorschläge (4. Mai 2015) 
schriftlich zu beantragen; dabei sind 
die Hinderungsgründe glaubhaft zu 
machen.

3. Der Wahlvorschlag einer Partei, die 
aufgrund eigenen Wahlvorschlags,
1. im Sächsischen Landtag vertreten 

ist oder
2. seit der letzten regelmäßigen Wahl 

im Gemeinderat vertreten ist,
 bedarf gemäß § 6 b Abs. 3 KomWG 

keiner Unterstützungsunterschriften. 
 Dies gilt entsprechend für den Wahl-

vorschlag einer Wählervereinigung, 



Satz, Druck und Anzeigen:
KatCom 
Computersystem GmbH

Schlossstraße 2
02689 Sohland a.d. Spree
Tel.: (03 59 36) 3 14-0
Fax: (03 59 36) 3 14-22

e-mail: 
info@katcom-sohland.de 
www.katcom-sohland.deIm

p
re

s
s

u
m Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Oppach
verantwortlich für d. redaktionellen Teil: Bürgermeister
verantwortlich für d. Anzeigenteil: KatCom Computersystem  GmbH

August-Bebel-Straße 32    •    02736 Oppach
Internet: www.oppach.de • e-mail: rathaus@oppach.de
Tel.: (03 58 72) 3 83-0 • Fax: (03 58 72) 3 83-80 

Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien Volksbank Löbau-Zittau
Konto 3000 210 627 Konto 451 7023 901
BLZ 850 501 00 BLZ 8559 0100
IBAN DE25 8505 0100 3000 2106 27 IBAN DE91 8559 0100 4517 0239 01
BIC WELADED1GRL BIC GENODEF1NGS

Seite 2 6. März 2015 Amtsblatt der Gemeinde Oppach

haltssatzung 2015 ist Bestandteil des 
Beschlusses.
(13 Ja-Stimmen, 1 Stimmenthaltung)

Der Gemeinderat beschließt, dass die 
Gemeinde Oppach bis auf Weiteres 
vom Kauf des Flurstücks 7/3 absieht.
(10 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen)

Der Gemeinderat beschließt den Spon-
soringvertrag zwischen der Gemeinde 
Oppach und der Oppacher Mineral-
quellen GmbH & Co. KG.
(14 Ja-Stimmen – einstimmig)

Der Gemeinderat beschließt die An-
nahme von Spenden.
(13 Ja-Stimmen, 1 Stimmenthaltung)

Hinweise:
Die in den öffentlichen Sitzungen des Ge-
meinderats und der Ausschüsse behan-
delten Beschlüsse und Vorlagen in vollem 
Wortlaut sowie alle Protokolle der öffentli-
chen Rats- und Ausschusssitzungen (so-
weit bereits bestätigt) können während der 
Sprechzeiten im Sekretariat der Gemein-
deverwaltung Oppach eingesehen werden.

Die nächste öffentliche Sitzung des 
Gemeinderats Oppach fi ndet am

19. März 2015
im Ratssaal des Rathauses statt. 

Beginn dieser Sitzung ist 
um 19.00 Uhr.

wenn er von der Mehrheit der für die 
Wählervereinigung Gewählten, die 
dem Gemeinderat zum Zeitpunkt der 
Einreichung angehören, unterschrie-
ben ist. 
Darüber hinaus bedarf gemäß § 41 
Abs. 3 KomWG auch ein Wahlvorschlag 
keiner Unterstützungsunterschriften, 
der als Bewerber den amtierenden 
Amtsinhaber enthält. 

V. Hinweis auf die Durchführung 
verbundener Wahlen

 Die Bürgermeisterwahl wird gemäß § 
57 Abs. 2 KomWG organisatorisch mit 
der Landratswahl im Landkreis Görlitz 
verbunden.

Oppach, den 16.02.2015

Stefan Hornig, Bürgermeister

 Beschlüsse des 
Gemeinderats vom 

26.02.2015  

Auf Grundlage von § 12 Abs. 4 Feu-
erwehrsatzung bestätigt der Ge-
meinderat die in der Jahreshauptver-
sammlung der Freiwilligen Feuerwehr 
Oppach am 31.01.2015 durchgeführte 
Wahl von Herrn Heiner Adler als stell-
vertretender Wehrleiter der Freiwilli-
gen Feuerwehr Oppach.
(14 Ja-Stimmen – einstimmig)

Der Gemeinderat beschließt in Abwä-
gung der im Rahmen der Beteiligung 
der Öffentlichkeit und der Behörden 
gemäß §§ 3 und 4 BauGB vorgebrach-
ten Belange zur 1. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der Verwaltungs-
gemeinschaft Oppach-Beiersdorf in 
der Fassung vom 06.10.2014 das als 
Anlage beigefügte Ergebnis.
(13 Ja-Stimmen – einstimmig, 1 Befan-
genheit)

Der Gemeinderat beschließt die 1. 
Änderung des  Flächennutzungspla-
nes der Verwaltungsgemeinschaft 
Oppach-Beiersdorf in der Fassung 
vom 18.02.2015. Die Begründung wird 
gebilligt. Die Anlage, bestehend aus 
Planzeichnungen und Begründung, 
ist Bestandteil des Beschlusses. Der 
Bürgermeister wird beauftragt, die 1. 
Änderung des Flächennutzungspla-
nes der Verwaltungsgemeinschaft 
Oppach-Beiersdorf zur Genehmigung 
einzureichen.
(13 Ja-Stimmen – einstimmig, 1 Befan-
genheit)

Der Gemeinderat nimmt die Schlussab-
rechnung der Maßnahme „Errichtung 
Straßenbeleuchtung Am Fuchsberg 
und Am Alten Graben“ zur Kenntnis. 
(14 Ja-Stimmen – einstimmig)

Der Gemeinderat nimmt die Schlussab-
rechnung der Maßnahme „Erneuerung 
der Regen-und Schmutzwasserleitung 
in der Kita ‚Pfi ffi kus‘ 2. Bauabschnitt 
sowie Neubau einer Außentreppe“ zur 
Kenntnis.
(14 Ja-Stimmen – einstimmig)

Der Gemeinderat nimmt die Schluss-
abrechnung der Maßnahme „Ersatz-
neubau Grundablass Freibad“ zur 
Kenntnis. 
(14 Ja-Stimmen – einstimmig)

Der Gemeinderat beschließt, der Haus-
haltsverfügung des Landratsamtes 
Görlitz vom 10.02.2015 beizutreten und 
den Kassenkredit auf den genehmi-
gungsfreien Teil in Höhe von 805.436 
€ abzusenken. Die geänderte Haus-

Abfuhrtermin

Gelbe Tonne
Dienstag, 
17. März 2015

Redaktionsschluss
Amtsblatt April:  
26.03.2015

Später eingehende Beiträge können 
keine Berücksichtigung mehr fi nden.
Voraussichtlicher Erscheinungstag: 

10.04.2015



Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingela-
den, an den öffentlichen Sitzungen des Gemeinderats und seiner 
Ausschüsse teilzunehmen.

Die Tagesordnungen der öffentlichen Sitzungen des Gemeinde-
rats und seiner Ausschüsse werden rechtzeitig durch Aushang an 
den offi ziellen Bekanntmachungstafeln der Gemeinde sowie im 
Internet auf der Startseite der Homepage der Gemeinde Oppach 
unter „www.oppach.de“ bekannt gegeben.

Stefan Hornig, Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung

Haushaltssatzung der Gemeinde Oppach 
für das Haushaltsjahr 2015
I
Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat 
der Gemeinderat in der Sitzung am 26.02.2015 folgende Haus-
haltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Er-
füllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden 
Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden 
Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird 

im Ergebnishaushalt mit dem 
-  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 3.495.946  EUR
-  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 
 auf 4.027.184  EUR
-  Saldo aus den ordentlichen Erträgen und 
 Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf -531.238  EUR
 
-  Betrag der veranschlagten Abdeckung von 
 Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses 
 aus Vorjahren  auf 143.923  EUR
-  Saldo aus den ordentlichen Erträgen und 
 Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von 
   Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus 
 Vorjahren (veranschlagtes ordentliches Ergebnis) 
 auf -387.315  EUR

-  Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf  0  EUR
-  Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwen-
 dungen auf 0  EUR
-  Saldo aus den außerordentlichen Erträgen 
 und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf 0  EUR

-  Betrag der veranschlagten Abdeckung von 
 Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren 
 auf  EUR
-  Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und 
 Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von 
   Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus 
 Vorjahren (veranschlagtes Sonderergebnis) auf  EUR

-  Gesamtbetrag des veranschlagten ordentlichen 
 Ergebnisses auf -531.238  EUR
-  Gesamtbetrag des veranschlagten Sonderer-
 gebnisses auf 0  EUR
-  Gesamtergebnis auf -531.238  EUR

im Finanzhaushalt mit dem 
-  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit 3.268.750  EUR

-  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit 3.433.300  EUR
-  Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus 
 laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der
 Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszah-
 lungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 auf -164.550  EUR
 
-  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 Investitionstätigkeit auf 944.570  EUR
-  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
 Investitionstätigkeit auf 1.386.000  EUR
-  Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen 
 aus  Investitionstätigkeit auf -441.430  EUR
 
-  Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag 
 als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder 
 -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzah-
 lungen und Auszahlungen aus Investitions-
 tätigkeit auf -605.980  EUR
 
-  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 Finanzierungstätigkeit auf 200.000  EUR
-  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
 Finanzierungstätigkeit auf 28.100  EUR
-  Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen 
 aus Finanzierungstätigkeit auf 171.900  EUR
 
- Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss 
 oder –fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen 
 und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
 als Änderung des Finanzierungsmittelbestandes 
 auf -434.080  EUR
 festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Inves-
titionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird
auf 200.000  EUR
festgesetzt.

§ 3
Verpfl ichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung 
von Auszahlungen in Anspruch genommen werden 
darf, wird auf  805.436  EUR
festgesetzt.

§ 5
Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:
 für die land- und forstwirtschaftlichen 
 Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 vom Hundert
 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 vom Hundert
 Gewerbesteuer auf 390 vom Hundert

§ 6
Umlage Verwaltungsgemeinschaft
Ergebnishaushalt
1.  Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte 
 Finanzbedarf, welcher nach § 7 der Gemeinschafts-
 vereinbarung über die Bildung einer Verwaltungs-
 gemeinschaft vom 27.01.2003 umzulegen ist, 
 wird  auf    715.204 €
 festgesetzt.

2.  Die Umlage ist nach dem Verhältnis der jeweils am 30. Juni 
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des Vorjahres beim Statistischen Landesamt registrierten 
Einwohnerzahl zu bemessen.Sie wird festgesetzt für 

 das Haushaltsjahr 2015 (30.06.2014) auf 3.679 Einwohner
 davon
 Gemeinde Beiersdorf 1.174 Einwohner
 Gemeinde Oppach 2.505 Einwohner

3.   Die Umlage Verwaltungsgemeinschaft 
 je Einwohner wird auf 160,38 €
 festgesetzt.

4.  Die nach den vorgenannten Ziffern auf die 
 Gemeinde Beiersdorf entfallende Umlage 
 beträgt 228.228 €. Sie wird auf Grundlage 
 der Vereinbarung vom 21./28.12.2011 
 zwischen den Gemeinden Oppach und 
 Beiersdorf sowie dem Landkreis Görlitz in 
 Höhe von 188.288 €
 festgesetzt. 

Finanzhaushalt
Für den Finanzhaushalt wird keine Umlage erhoben.

Oppach, den 27.02.2015

Stefan Hornig, Bürgermeister

II.
Das Landratsamt Görlitz, als Rechtsaufsichtsbehörde, hat am 
10.02.2015 folgenden Bescheid erlassen:
1. Der in der Haushaltssatzung 2015 der Gemeinde Oppach in 

§ 2 festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditauf-
nahmen für Investitionen in Höhe von 200.000 € wird geneh-
migt.

2. Die Genehmigung nach Ziffer 1 ergeht unter der Aufl age, 
dass die Gemeinde Oppach dem Landratsamt Görlitz bis 
zum 30.09.2015 ein Haushaltsstrukturkonzept vorlegt, mit 
dem spätestens 2018 ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit in Höhe der ordentlichen Kredittilgung 
abgesichert werden kann.

3. Der in § 4 der Haushaltssatzung 2015 festgesetzte genehmi-
gungspfl ichtige Teil des Höchstbetrag der Kassenkredite in 
Höhe von 805.440 € wird nicht genehmigt. Bis zur Höhe von 
805.436,80 € ist der Kassenkredit genehmigungsfrei.

4. Kosten werden nicht erhoben. 

III.
Die Haushaltssatzung 2015 tritt rückwirkend zum 01.01.2015 in 
Kraft.

IV.
Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und den Anlagen zum 
Haushaltsplan 2015 wird im Rathaus, Zimmer 3.3 (Kämmerei) 
in der Zeit vom

10.03.2015 – 19.03.2015

zur kostenlosen Einsicht durch jedermann öffentlich ausgelegt.

Oppach, den 27.02.2015

Stefan Hornig, Bürgermeister

Positive Resonanz der Vereine auf neues 
Festkonzept

In der Vereinsversammlung am 23.02.2015 wurde den Oppa-
cher Vereinen sowie der Freiwilligen Feuerwehr das Konzept 
für unseren OPPACHER SOMMERZAUBER am 13./14.06.2015 
präsentiert.

Ein wichtiges Anliegen ist es, das Fest attraktiver für alle Altersgrup-
pen zu gestalten. Den Vereinsmitgliedern wurde das Programm 
im Kurzüberblick vorgestellt. Neben der Kindershow „Brav sein ist 
langweilig“ mit dem Raben Socke und Brummkreisel-Achim darf 
man sich u. a. auf eine Salsa-Show, das Dorfensemble Walddorf, 
die Compact-Showband sowie Maja Cathrin Fritsche freuen. Neu 
ist, dass das Feuerwerk bereits am Sonnabend stattfi nden wird. 
Zum anschließenden nächtlichen Jugendprogramm mit elektroni-
scher Musik ist bereits in der Februar-Ausgabe berichtet worden. 
Zusätzlich dazu wird in lockerer Biergarten-Atmosphäre ein DJ mit 
Musik der 80er Jahre bis heute und Wunschmusik die anderen 
Festgäste unterhalten.

Um verschiedene Zielgruppen gleichermaßen ansprechen zu 
können, wird es außerdem eine neue Gestaltung des Festgelän-
des im Freibad geben.

Bei der Umsetzung der Pläne sollen natürlich auch altbewährte 
und gute Erfahrungen aus der Vergangenheit aufgegriffen wer-
den. Durch die Vereine wurde in der Versammlung die breite 
Bereitschaft bekundet, wieder bei der Absicherung der Verpfl e-
gung, der Besetzung der Bierausschankwagen sowie Bars, beim 
Animationsprogramm für die Kinder sowie der Organisation auf 
dem Festplatz (d. h. Zeltaufbau, Aufbau Ausschankwagen und 
Verkaufsstände) mitzuwirken.

Das Kreativteam konnte auch über die Gewinnung erster Spon-
soren, Spender und Unterstützer für unseren Oppacher Sommer-
zauber berichten. Es wäre schön und wichtig, wenn sich noch 
weitere Firmen oder Einzelpersonen bereit erklären würden, das 
Fest fi nanziell oder anderweitig zu unterstützen. 

Annett Paul, im Namen des Kreativteams 



Beantragung von 
Traditionsfeuern

Bürgerinnen und Bürger, die am 
04.04.2015 ein Osterfeuer bzw. am 
30.04.2015 ein Hexenfeuer abbrennen 
wollen, richten ihren schriftlichen Antrag 
bitte rechtzeitig, spätestens aber bis 
31.03.2015 bzw. bis 24.04.2015 an das 
Ordnungsamt der Gemeindeverwaltung 
Oppach.

Die Antragsformulare sind im Ordnungs-
amt des Rathauses erhältlich. Darüber 
hinaus kann dieses Formblatt auch be-
quem von der Homepage der Gemeinde 
Oppach im Internet (www.oppach.de) unter 
der Rubrik „Bürgerservice/Ortsrecht“ her-
unter geladen werden.

Verbrannt werden dürfen ausschließlich 
naturbelassenes Holz und  Baumver-
schnitt. Die Feuer sind so abzubrennen, 
dass hierbei keine Belästigung oder Schä-
digung anderer durch Rauch,

Verunreinigung und Gerüche entstehen. 
Sicherheitsabstände zu Gebäuden und bei 
Wald (100 m) sind einzuhalten.

Im Übrigen verweisen wir auf den Wortlaut 
des § 12 der Polizeiverordnung der Ver-
waltungsgemeinschaft Oppach-Beiersdorf  
vom 27.04.2012. Die Polizeiverordnung 
ist ebenfalls im Internet unter der o. g. 
Adresse abrufbar.          

Steffen Tammer, Ordnungsamt

Jagdgenossenschaft 
Oppach

Der Vorstand der Jagdgenossenschaft 
Oppach lädt alle Mitglieder der Jagdge-
nossenschaft zur Vollversammlung ein.
Die Versammlung fi ndet am Dienstag, dem 
31.03.2015, um 19.00 Uhr im Gasthof „Hei-
terer Blick“ statt.

Tagesordnung:
1. Bericht des Vorstandes zum Jagdjahr 

2014/15
2. Kassenbericht
3. Bericht der Jäger zur Jagddurchfüh-

rung
4. Beschlussfassung
5.  Anfragen und Verschiedenes

H. Wünsche, Vorsitzender 
des Vorstandes der Jagdgenossenschaft

Anmerkung: Von Rechts wegen sind all 
diejenigen Bürgerinnen und Bürger Mitglie-
der der Jagdgenossenschaft Oppach, die 
im Besitz von bejagbaren Grundstücken 
auf der Flur der Gemeinde Oppach sind, 
welche nicht zu einem selbständigen Ei-
genjagdbezirk gehören.

Unsere nächsten Dienste:

06.03.2015, 19.00 Uhr: 
ABC-Einsatz / FW-Plan
Verantw.: Kam. Daniel Hempel

20.03.2015, 19.00 Uhr 
Digitalfunkausbildung
Verantw.: Kam. Hagen Kettmann

02.04.2015, 19.00 Uhr: 
Jahreshauptappell / Übung mit den FFw 
Taubenheim und  Beiersdorf im Gewer-
begebiet Wassergrund
Verantw.: Kam. Uwe Zimmermann / Daniel 
Hempel

Die Dienste am 06.03. und 20.03. fi nden 
im Schulungsraum im FFw-Depot statt.

Freiwillige Feuerwehr Oppach

Altersbildnis von 
G.A.E. von Nostitz und 
Jänckendorf, Lithogra-
fi e, 1836, Grenzland 

Oberlausitz Nr. 6, 
1936, S.113

Gottlob Adolf Ernst von Nostitz und Jänckendorf 
und seine besondere Beziehung zu Oppach

(von Dr. Boris Böhm)

Während seines über 70-jährigen Lebens war Gottlob Adolf Ernst 
von Nostitz und Jänckendorf mit keinem Ort so lange und eng 
verbunden wie mit Oppach. Im Ergebnis meiner aktuellen 
Forschungen kann ich nach- weisen, dass Nostitz den 
größten Teil seiner Kindheit nicht wie bisher angenom-
men in See, sondern in Oppach auf dem Niederhof 
verbracht hat. Als Nostitz‘ Vater 1768 starb, hatte das 
Schloss in See schon einen neuen Besitzer und seine 
verwitwete Mutter musste ih- ren Wohnsitz in Oppach neh-
men, wo auch der Vater in der Kirche sein Grab fand. Das Rit-
tergut in Oppach war Gottlob Adolf Ernst testamentarisch 
von seinem Vater übereignet worden, es stand aber 15 Jah-
re unter Vormundschaft eines Onkels. In Oppach ermöglich-
te seine Mutter dem begabten Jungen im eigenen Hause 
eine sorgfältige Erziehung und humanistische Bildung durch 
mehrere Privatlehrer. Am 30. Mai 1779 feierte er in der Op-
pacher Kirche seine Konfi rmation. Aus diesem Anlass stiftete er einen bis heute erhal-
tenen silbernen Kelch.

Bereits mit 18 Jahren für volljährig erklärt, konnte Nostitz 1783 von seinem Vormund 
das Rittergut Oppach und Wurbis übernehmen. Am 16. November 1786 erhielt er den 
Erbbrief. Er bewirtschaftete dieses Gut erfolgreich ein halbes Jahrhundert bis zu seinem 
Tode, ungeachtet der zahlreichen sonst von ihm ausgeübten Ämter. 

Nostitz verordnete dem Niederhof genannten Gutshof in den 1790er Jahren eine Um-
gestaltung. Die Wirtschaftsgebäude wurden verlegt und die lange Scheune abgerissen. 
Der über 45 Meter lange und 12 Meter breite und mit einem Satteldach gedeckte Nieder-
hof erhielt durch die Umbaumaßnahmen im Inneren und besonders im Obergeschoss 
insgesamt einen wohnlicheren Charakter. Sie ermöglichten der sich immer weiter ver-

Oppacher Ansicht von Heinrich Friedrich Laurin, 1787, Feder in Schwarz, 
Freundeskreis Heimatgeschichte Oppach (Foto: Gudrun Kolb)
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größernden Nostitzschen Familie bei den 
zeitweiligen Aufenthalten einen gewissen, 
wenn auch eher bescheidenen Komfort. 
Der Besitzer unterließ größere Baumaß-
nahmen nicht nur wegen seiner Beschei-
denheit, sondern auch weil der Familien-
mittelpunkt  in Bautzen bzw. Doberschau 
und seit 1807 in Dresden lag. Großen 
Wert legte der naturliebende Nostitz aber 
auf die Gestaltung des Umfeldes seines 
Gutshofes. Der Freund der Musen ließ 
einen weitläufi gen Park mit einem Natur-
theater anlegen. Noch heute künden alte 
Eichen und Linden von den Plänen und 
Träumen ihres Schöpfers. Nostitz  liebte 
seine Heimat und ihre Naturschönheiten 
zutiefst, besang die alte Kirchhof-Linde 
ebenso wie eine Linde in seinem Hof. 

Wo immer Nostitz aus berufl ichen Gründen 
auch weilte, Oppach war für ihn seine 
Heimatgemeinde. Als Erb-, Lehns- und Ge-
richtsherr von Oppach trug er auch die Ver-
antwortung für das Wohl seiner Gemeinde. 
Hier trat er seit seiner Volljährigkeit immer 
wieder als Mäzen hervor, besonders bei 
der Kirche. Er fi nanzierte den 1785 bis 
1787 erfolgenden weitgehenden Neubau 
der Kirche, 1808 die Anschaffung einer 
Orgel, gab ein neues Altarbild in Auftrag 
und 1834 zwei neue Glocken. 

Seine aus tiefem Glauben erwachsene 
Gesinnung zeigte er nicht nur in seinen ho-
hen Staatsämtern, sondern auch in seiner 
Gemeinde. Bereits 1794 ließ er in Oppach 
ein Armenhaus mit sieben heizbaren Stu-
ben und sieben Kammern errichten, dass 
er mit Gutseinnahmen und Stiftungsgel-
dern fi nanzierte.  Die Hofdienste seiner 
Untertanen in Oppach wandelte Nostitz in 
geringe Geldabgaben um. Dem Schulwe-
sen galt sein besonderes Augenmerk. Ihm 
oblagen die Auswahl der beiden Lehrer 
und die Besetzung der Pfarrstelle, die er 
jeweils sieben Mal mit größter Sorgfalt 
vornahm. 1826 ließ er auf eigene Kosten 
das Oppacher Schulgebäude erweitern. 
Ebenso war ihm die Einrichtung einer Kir-
chen- und Schulbibliothek zu verdanken. 
Auch seine Verpfl ichtungen als Gerichts-
herr in Oppach nahm er sehr ernst. Er 
versuchte Streit möglichst ohne Strafen zu 
schlichten und zu versöhnen. Strafgelder 
überwies er häufi g zu Gunsten des von ihm 
begründeten Armenhauses oder erließ sie 
teilweise. Zum Neujahrstage 1802 ließ er 
der Oppacher Gemeinde von der Kanzel 
abkündigen: 
„[...]vermeidet die Veranlassung zu Zank 
und Streitsucht, lebt friedlich mit euren 
Nachbarn, Gemeindegenossen und Mit-
christen, hütet euch vor Schmähreden 
und Schlägerei und beginnt mit diesem 
Vorsatz das neue Jahr. Ihr wißt, daß mir 
euer Wohlstand und die Ruhe und Zufrie-
denheit jedes Einzelnen unter euch auch 
in der Entfernung, zu welcher mich mei-
ne Geschäfte zwingen, am Herzen liegt, 

und daß es mir gewiß angenehm ist, euch 
nützlich zu werden, und empfi ndlich, euch 
zu bestrafen.“

Ende des Jahres 1831 trat Nostitz in den 
Ruhestand und zog sich auf sein Oppacher 
Gut zurück. Hier widmete er sich ganz 
seiner Familie und seinen literarischen 
Neigungen. Er blieb vielseitig interessiert 
und nahm auf Bitten des Sächsischen Kö-
nigshauses mehrere Ehrenämter wie das 
des Ordenskanzlers wahr. 

Er erlebte in Oppach die Kindheit meh-
rerer Enkel, darunter die des im August 
1831 geborenen Eduard Gottlob Leo, der 
1858 nach dem Tod seines Sohnes Eduard 
Gottlob das Oppacher Gut erben sollte. 
Pfi ngsten 1834 feierte ganz Oppach in 
einem fröhlichen Fest, dass sich das Rit-
tergut seit 50 Jahren im Besitz seines 
Wohltäters befand.

Nostitz, der eine glückliche Ehe geführt 
hatte, konnte kurz vor seinem Tode mit sei-
ner Frau Sophie noch die damals seltene 
Goldene Hochzeit feiern und die Ernen-
nung seines Sohnes Eduard Gottlob zum 
Sächsischen Staatsminister für Inneres 
erleben.

Am 15. Oktober 1836 verstarb Gottlob 
Adolf Ernst von Nostitz und Jänckendorf 
auf seinem Gut in Oppach. Er hinterließ ne-
ben seiner Frau acht Kinder und 33 Enkel. 
Seine Beisetzung erfolgte am 18. Oktober 
1836 unter großer öffentlicher Anteilnahme 
im Nostitzschen Erbbegräbnis auf dem 
Oppacher Friedhof.

Oppacher 
Erinnerungen

Das Buch „Oppacher Erinnerungen“ 
(erschienen im November 2010) ist ab 
1. März 2015 zum reduzierten Preis von 
7,50 € pro Exemplar im Haus des Gastes 
„Schützenhaus“ oder im Rathaus, Zimmer 
2.6 zu den gewohnten Öffnungszeiten bei 
Frau Paul oder Frau Jähne erhältlich.

Vielleicht suchen Sie ja noch ein schönes 
Geschenk für Ostern?

Informationen aus 
dem Haus des Gastes

„Schützenhaus“
Die Pyrenäen - Grenzgebirge 

und Kulturlandschaft 
zwischen den Meeren

Fast ein halbes Jahr pirschte der Dresd-
ner Reisejournalist Jan Hübler auf dem 
Motorrad, mit Zelt und Kocher, mit Foto 
und Filmkamera durch die weitgehend 
unbekannten Pyrenäen, eine grandiose 
Naturlandschaft zwischen Mittelmeer und 
Atlantik in Südfrankreich und Nordspanien. 

Uralte Klöster, spektakuläre Canyons, eine 
Hochgebirgshüttenwanderung und der 
legendäre Jakobsweg, die berühmt be-
rüchtigte Tour de France, der Wallfahrtsort 
Lourdes und die fl ippige Fiesta in Pamplo-
na sind eingewoben in einen Vortrag vom 
Feinsten. 

Ein fundierter wie humorvoller Kommentar, 
anschmiegsame Musik und Zitate von Kurt 
Tucholsky und Ernest Hemingway runden 
die Pyrenäen-Reisereportage ab.

Freuen Sie sich mit uns auf einen unter-
haltsamen Abend im Haus des Gastes 
„Schützenhaus“

am 10. April 2015 um 19.00 Uhr

Karten sind im Vorverkauf ab 20.03.2015 
zum Preis von 9,00 € (ermäßigt: Schüler, 
Arbeitslose, Schwerbehinderte 6,00 €) 
erhältlich, (Abendkasse 10,00 €).



23. Kindersachen-
börse in Oppach
Am Sonnabend, dem 
28. März 2015, fi ndet in 
der Zeit von 9.00 bis 12.00 
Uhr im Haus des Gas-
tes „Schützenhaus“ die 
23. Kindersachenbörse 
statt.

Wir nehmen von jedem 
Teilnehmer insgesamt ma-
ximal 2 Bananenkisten mit Bekleidung 
und begrenzt Spielsachen und höchs-
tens 4 Paar Schuhe/Stiefel an.

Wie bisher nehmen wir Ihre abgelegte 
Frühjahres- und Sommerkinderbekleidung 
(welche nicht älter als 5 Jahre ist), Um-
standsmode, Schuhe (bitte nur in gutem 
Zustand!), Kinderwagen, Autositze (nur 
mit gültiger E-Norm), Laufgitter, Stühl-
chen, Badevorrichtungen, Bobbycars und 
andere Fahrzeuge, Bücher, Spielsachen 
usw. entgegen (Unterwäsche, Bodys und 
Socken nur noch im 3er oder 5er Pack). 
Elektronik (Spiele etc.) bitte bei Abgabe 
extra abgeben.

Wir bitten alle „Verkäufer“ darum, nur 
saubere, intakte und gut ausgepreiste 
Sachen (ohne Tacker- oder Stecknadeln) 
abzugeben. Dafür vielen Dank! Kaputte 
oder verfärbte Bekleidung wird nicht aus-
gelegt! Aus Sicherheitsgründen empfehlen 
wir die Auspreisung mit Kabelbindern.

Die Kundennummernvergabe erfolgt nur 
am 11.03.2015 bei

Andrea Kunze  ............035872/41233 
 (17.30 -19.00 Uhr)

Bianka Kuhne .............035872/21602 
 (09.00 – 11.00 Uhr)

Diana Schäfer  ..........0152/01591065
 (17.30 - 19.00 Uhr).

Bitte spätestens bei Abgabe der Sachen 
einen Überweisungsträger mit Kunden-
nummer, Kontoinhaber und IBAN- Nr. für 
die Auszahlung abgeben.
Es werden aus Platzgründen 80 Num-
mern vergeben.

Jeder Teilnehmer (auch bei bereits vor-
handener Kundennummer) muss sich 
anmelden.

Die Annahme der größenweise vorsortier-
ten Sachen erfolgt:
am Donnerstag, dem 26.03.2015, 
 von 19.00 bis 20.00 Uhr
am Freitag, dem 27.03.2015, 
 von 9.00 bis 10.00 Uhr

Die Rückgabe der nicht verkauften Sa-
chen erfolgt:
am Sonnabend, dem 28.03.2015, von 
17.00 bis 17.30 Uhr. 

Nicht abgeholte oder nicht mehr zuorden-
bare Sachen werden der Altkleidersamm-
lung zugeführt. 

Wir sammeln Sachspenden für Tscher-
nobyl in gutem Zustand.

Wir hoffen wieder auf regen Zuspruch und 
danken hiermit den vielen Helfern, ohne 
die es keine Kindersachenbörse geben 
würde!

Noch einmal in eigener Sache: 
Wer hätte Lust unser Organisati-
onsteam zu unterstützen?
Bitte bei Frau Kuhne melden. Danke!

Milch macht müde Kinder munter
Am Donnerstag, dem 29.01.2015, be-
suchten ausgebildete Fachkräfte landwirt-
schaftlicher Berufe unsere 3. Klasse der 
Willi-Hennig-Grundschule Oppach. 

Im April werden wir eine Exkursion in einen 
landwirtschaftlichen Betrieb machen und 
uns besonders mit der dortigen Technik 
vertraut machen.

Wir bedanken uns bei allen unseren Gäs-
ten aus Beiersdorf, Radibor, Pommritz und 
anderswo herzlich für diese kurzweiligen 
und anschaulichen Unterrichtsstunden. 
Bestimmt bekommt auch der eine oder 
andere Schüler Interesse an einer späte-
ren Tätigkeit in einem Agrarbetrieb.

Klasse 3 der Willi-Hennig-Grundschule 
und ihr Klassenleiter Michael Klöpper

In 
einem mehr-

stündigen Projekt
 wurden wir an 5 verschiedenen Stationen 
mit interessanten Informationen und Tä-
tigkeiten in der Milchproduktion bekannt 
gemacht. Wenn Fachleute das mit den 
entsprechenden Anschauungsmaterialien 
und ihrem speziellen Wissen tun, so ist 
das eine sehr lehrreiche Angelegenheit. 
An unserer Schule sind derartige Projek-
te auf landwirtschaftlichem Gebiet eine 
alljährliche Tradition.

Viele Themen wurden angesprochen. So 
wissen wir nun bestens Bescheid über 
die Futtermittel und Futterverwertung, 
den Körperbau der Rinder, erfuhren von 
der Geburt der Kälbchen und bestimmten 
Hilfsgeräten dabei, wir konnten uns im 
Melken ausprobieren oder verschiedene 
schmackhafte Milchprodukte testen. 

Die besten Informatiker 
der Oberschule ermittelt
Im Dezember fand an unserer Schule 
die 1. Stufe des Informatikwettbewerbes 
2014/15 statt. Es stellten sich insgesamt 
19 Mädchen und Jungen aus den Klassen 
6 - 10 den anspuchsvollen Aufgaben im 
theoretischen und praktischen Teil. 

Die Sieger der Klassenstufen 6, 8, 9 und 
10 haben sich für die nächste Runde (Stufe 
2) qualifi ziert. 
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Sieger wurden: 
•  in den Klassenstufen  5/6:  Maximilian Wagner  Kl. 6 c
•  in den Klassenstufen  7/8: Karl Herrmann  Kl. 8 c
• in der Klassenstufe  9:  Christin Menzel  Kl. 9 a
•  in den Klassenstufen 10: Rudi Meyrich  Kl. 10 b

Herzlichen Glückwunsch! 
Eure Informatik- und TC-Lehrer

Unsere Jubilare:
Alles Gute, vor allem viel Gesundheit und 
Wohlergehen, wünschen wir unseren Jubilaren
am

10.03.  Dieter Meier zum 81.
11.03.  Josef Haase zum 72.
12.03.  Bernd Gutsche zum 76.
12.03.  Jutta Jährig zum 81.
12.03.  Christian Viebig zum 73.
13.03.  Christa Herrmann zum 79.
15.03.  Gertraud Richter zum 84.
17.03.  Annelie Pohl zum 71.
18.03.  Günter Paul zum 76.
19.03.  Gisela Martin zum 73.
19.03.  Christine Richter zum 73.
20.03.  Hartmut Kuhnt zum 77.
20.03.  Johanna Schuppan zum 75.
22.03.  Siegfried Schneider zum 74.
23.03.  Rudolf Wedlich zum 71.
24.03.  Peter Bräntner zum 76.
24.03.  Johanna Schöne zum 79.
25.03.  Liesa Stütz zum 77.
26.03.  Hanni Förster zum 89.
26.03.  Joachim Hölzel zum 83.
26.03.  Eberhard Pöhlmann zum 82.
27.03.  Gerhard Helm zum 78.
29.03.  Siegfried Küchler zum 76.
29.03.  Mechthild Nanzig zum 76.
30.03.  Sigrid Böhme zum 71.
30.03.  Heribert Kade zum 78.
30.03.  Ursula Reußner zum 81.
31.03.  Elisabeth Lassak zum 82.
03.04.  Werner Hempel zum 77.
03.04.  Christa Kutschke zum 76.
03.04.  Rudolf Wenzel zum 77.
06.04.  Christa Nufer zum 77.
08.04.  Daniela Lehmann zum 70.
10.04.  Chartolle Stopp zum 73.

sowie unseren Heimbewohnerinnen:
24.03.  Ruth Pursche zum 91.
27.03.  Christa Wilhelm zum 88.
                                                                 Geburtstag

Alle Interessenten 
sind zu nachfolgenden 
Veranstaltungen 
herzlichst eingeladen.

DFR ”Oberlausitz” e.V. – Oppach 

Jeden Montag   15.00 Uhr

Seniorengymnastik im Altenpfl egeheim „Haus Sonnenblick“

Dienstag 03.03. 9.30 Uhr

Spiele im Altenpfl egeheim „Haus Sonnenblick“

Mittwoch 11.03.  14.30 Uhr

Seniorencafe im Rathaussaal der Gemeinde  „Modenschau“ mit 
anschließendem Verkauf! Sandro Zuschke aus Moritzburg stellt 
Ihnen mit  seinem Senior-Shop die aktuelle Frühjahrs- und  Som-
merkollektion 2015 vor.

Dienstag 17.03.  9.30 Uhr 

Individuelle Beschäftigung im Altenpfl egeheim „Haus Sonnenblick“

Dienstag 31.03.  9.30 Uhr

Spiele im Altenpfl egeheim „Haus Sonnenblick“

VORSCHAU APRIL 2015

Mittwoch 01.04  14.30 Uhr

Alle Jubilare der Monate Februar und März 2015 laden wir herz-
lich zu unserer Geburtstagsfeier in den Ratssaal der Gemeinde 
ein. Wir bitten um Rückmeldung bitte bis 27. März 2015 unter 
Telefon 035872/33425 oder 015770283541

Donnerstag 02.04.   13.30 Uhr

Kreativzirkel in der Straße der Freundschaft 6

Mittwoch 08.04.  14.30 Uhr

Seniorencafe im Rathaussaal der Gemeinde mit einem Videovor-
trag „Rumänien“ Unkostenbeitrag: 3,00 Euro

Telefon: 035872/33425 oder 015770283541
Fax: 035872/423650
E-Mail: frauenring-dfr-oberlausitz@t-online.de

Der Frauenring feiert sein Vereinsjubiläum
Liebe Frauen, liebe ehemaligen und 

jetzigen Vereinsmitglieder,

am 17. März 2015 feiern wir anlässlich des
„Internationalen Frauentages“ unser 

20-jähriges Jubiläum.
Wir laden alle herzlich ein und treffen uns 

um 15.00 Uhr im Haus des Gastes.
Wir bitten um Rückmeldung bis 12.03.2015 unter Telefon 

035872/40530 (Anrufbeantworter vorhanden).
Heidemarie Fischer, 

Vorsitzende DFR Landesverband Sachsen e.V.



Der Oppacher 
Narrenbund 
e.V. informiert
Liebe Oppacher Nar-
ren und Närrinnen,
nun ist also die närrische 
Zeit wieder vorbei – und 

wir haben eine äußerst erfolgreiche Saison 
hinter uns. Alle unsere Veranstaltungen 
waren gut besucht, die Stimmung war toll 
und unser Programm fand allgemeinen 
Anklang. Wir ernteten viel Lob – möchten 
uns an dieser Stelle aber besonders bei 
unseren Besuchern bedanken, denn erst 
mit Euch wird jede Veranstaltung auch 
wirklich eine „runde Sache“! Ob Hut- oder 
Mottoball, Weiberfasching oder „Maska-
rade“: während all dieser Veranstaltun-
gen wart Ihr ein tolles Publikum und auch 
wir hatten viel Spaß an jedem einzelnen 
Abend! 

Natürlich wollen wir auch unseren 
zahlreichen Sponsoren danken, die 

uns immer wieder mit Sach- und Geld-
spenden unterstützen und so vieles 
erst möglich machen! Und ein 
weiteres Dankeschön geht an 
unseren Bürgermeister und 
die Gemeindeverwaltung, 
die unser Tun ebenfalls nach 
besten Kräften unterstüt-
zen und immer ein offenes 
Ohr für unsere Probleme 
haben.

Schön war es auch, 
dass uns zum 

Schirgiswalder Fa-
schingsumzug am 
15.02.2015 die Wet-
terfee hold war und 
unsere Oppacher 
Fans wie jedes Jahr treulich 
an der Strecke auf uns warteten.  Da-
bei sorgte die Familie Ludwig wieder da-
für, dass wir sowohl einen Wagen zum 
Schmücken als auch gleich das passende 
Zugfahrzeug nebst Fahrer zur Verfügung 
hatten. Freundlicherweise fotografi erte 
Herr Ludwig sen. auch gleich die anderen 
Teilnehmer des Umzugs, so dass auch wir 
als Mitwirkende abends beim gemeinsa-
men Abschlussabendbrot in der „Gondel-

fahrt“ die vielfältigen Bilder und Wagen der 
anderen Faschingsklubs und Mitwirken-
den via Powerpoint-Vorführung betrachten 
konnten. Dazu hat man als Teilnehmer vor 
Ort leider immer keine Zeit.

Am 28. Februar hieß es noch 
für unsere großen Funken: 

auf zur Sächsischen 
Meisterschaft im karne-

valistischen Tanzsport! 
Zum 2. Mal haben die jun-
gen Damen unseren Verein 

und damit unseren Ort in 
Chemnitz vertreten. Wir alle 

haben ihnen die Daumen ge-
drückt und sorgten natürlich 

auch für personelle und akusti-
sche Unterstützung vor Ort.

Zum Abschluss der Saison 
haben wir beim traditionel-

len Heringsessen, das dieses 
Jahr aufgrund der „Maskarade“ 

nicht am Aschermittwoch, sondern 
eine Woche später stattfand, den Rathaus-
schlüssel wieder symbolisch an unseren 
Bürgermeister zurückgegeben.

Ein weiterer Höhepunkt steht aber am 
14. März sowohl für die große als 

auch für die mittlere Funkengarde noch 
an. Dann fi ndet – erstmalig in der Mes-
sehalle Löbau – die Oberlausitzer Gar-

detanzshow statt. Dort 
werden beide Garden 
ihr Können zeigen und 
jeweils einen Funken- 
und einen Showtanz 
aufführen. Zuschauer 
sind erwünscht! 

Überhaupt stürzen 
wir uns bereits in 

die Vorbereitungen für 
die neue Saison, die 

eine ganz besondere werden soll: denn 
im nächsten Jahr feiert der ONB sein 
20jähriges Bestehen!

Alle Bilder der Saison fi nden sich wie 
immer auf unserer Homepage „www.

onb-ev.de“ – zum Stöbern, Erinnern, Wie-
dererkennen…

Wir verbleiben mit einem dreifachem 
„Hupp oack rei“

Euer Oppacher Narrenbund

Freundeskreis 
Heimatgeschichte
In alten Akten 
gelesen...

Nein, es ist nicht 
so, wie sehr oft be-
hauptet wird, dass früher alles besser 
war.  Aber sicher ist: Früher bestanden 
auch schon feste Regeln, die einzuhal-
ten waren. Auch im Verhältnis zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer. 

Zumindest ab 1. Januar 1870. An diesem 
Tage wurde in den deutschen Ländern 
eine Gewerbeordnung in Kraft gesetzt, de-
ren letzte Änderung erst vor kurzem am 
5. Dezember 2014 erfolgte. Sie gilt also 
noch heute. Allerdings waren das anfangs 
sehr lose Verbindlichkeiten. Aber mit fort-
schreitender Industrialisierung und dem 
Erstarken des Proletariats wurde eine 
straffere Festlegung der Rechte und Pfl ich-
ten der Arbeiter erforderlich. Mit Gesetz 
vom 1. Juni 1891 wurde in jedem Betrieb, 
auch den im Tagebau betriebenen Gruben, 
mit mehr als 20 Arbeitern eine Arbeitsord-
nung bzw. Fabrik- oder Werkstattordnung 
verlangt. Es war exakt festgelegt, was die-
se zum Inhalt haben musste.

Von fünf alten Oppacher Betrieben fi elen 
mir kürzlich deren  Arbeitsordnungen in 
die Hände. Die der Fa. E. L. Kempe liegt 
sogar zweimal vor: die von 1918 und die 
von 1921. Aus der Fülle an Informationen, 
die diese Arbeitsordnungen enthalten, grei-
fe ich zunächst nur einmal die durch den 
Arbeiter zu leistende Arbeitszeit heraus. 
Andere interessante Einzelheiten will ich 
später gerne noch einmal „ans Licht zie-
hen“.

Für manche Tätigkeiten und Berufsgrup-
pen der Gegenwart mag heute vielleicht 
gar kein allzu großer Unterschied zur Ar-
beitszeit um etwa 1900 zu erkennen sein. 
Man muss jedoch bedenken, die jetzt zur 
Verfügung stehenden Arbeitsgeräte und 
Hilfsmittel gab es damals keineswegs. 
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Vielleicht erinnern sich die Älteren unter uns noch an die sauschwere Arbeit in den Brüchen und in den „Steinbuden“. Wer greift heute 
noch längere Zeit zu Schaufel und Hacke? Schubkarren sind (fast) ein Fremdwort geworden. Radlader, Bagger oder computerge-
steuerte Maschinen waren damals Böhmische Dörfer.  Wer hatte damals schon ein Fahrrad, um mit ihm schnell auf Arbeit zu fahren? 
Laufen war seinerzeit angesagt, Sommers wie Winters mit Holzlatschen. Und die Arbeitswege waren kilometerweit.

Eine Anmerkung jedoch noch zu den Arbeitszeiten von damals. Frauen durften in der Regel sonnabends 2 oder sogar 3 Stunden 
eher nach Hause. Wer von den Frauen einen Haushalt selbständig führen musste, durfte nach Antragstellung bereits sonnabends 
um 12.00 Uhr aus dem Betrieb. Doch das minderte sofort spürbar den Lohn...

Nein, früher war nicht alles besser – vielleicht das Wetter, die Jugend und die Zukunft. (wu)

Tischtennis-Mini-
Meisterschaften am 19.02.2015

Traditionell in den Winterferien führte die SG Motor Cunewal-
de, Abteilung Tischtennis, unter Leitung von Günter Weickert die 
Mini-Meisterschaften im Tischtennis durch.

Seit vielen Jahren starten schon die Schülerinnen und Schüler 
der Grundschule Beiersdorf bei diesem Turnier. Im fairen Wett-
kampf wurde gegen Kinder aus Cunewalde, Weigsdorf-Köblitz und 
erstmalig auch aus Oppach und Neusalza-Spremberg gespielt. 
Auch in diesem Jahr konnten die Beiersdorfer wieder die besten 
Ergebnisse erzielen. 
Es wurde nach Klassenzugehörigkeit gespielt.

1. Platz Selma Edling,  Neusalza-Spremberg
2. Platz Joel Gottwald,  Beiersdorf
3. Platz Hugo Dressler,  Oppach

1. Platz Ben Gottlöber,  Beiersdorf
2. Platz Niclas Schmidt,  Beiersdorf
3. Platz  Philipp Schöps,  Beiersdorf

Durch die großzügige Unterstützung der Sparkasse Oberlausitz-
Niederschlesien, Filiale Oppach, konnte jedem Kind ein schöner 
Preis überreicht werden. Das trug nicht unwesentlich zu einer 
gelungenen Veranstaltung bei und die Kinder freuen sich schon 
jetzt auf den Wettkampf im nächsten Jahr!

Klaus Lelanz, Leiter AG Tischtennis

Ergebnisse 
1. und 
2. Klasse:

Ergebnisse 
4. Klasse:

Die Eisenbahn in und um Oppach 
fährt wieder

Die Jugendgruppe der ost-
sächsischen Eisenbahn-
freunde aus Löbau hat eine 
Model lbahnanlage vom 
Bahnhof Oppach gebaut. Die 
Anlage im Maßstab IIm, auch 
bekannt als LGB, befi ndet 
sich im Aufbau. Zu sehen sind 
Bahnhofsgebäude und Gleis-
anlagen mit Zugbetrieb von 
1920 – 1945. Der Brückenbau 
bei ehemals Langes Fabrik 
wird ebenfalls im Zugbetrieb 
überquert.

Diese Anlage wird noch vie-
le Arbeitsstunden brauchen 
um landschaftlich die schö-
ne Oberlausitz darzustellen. 
Natürlich brauchen wir dabei 
auch Mitstreiter jedes Alters (ab 10 Jahre), welche Lust und Liebe 
am Modellbau haben.

Die Anlage und Anlagen des Modellbahnhofs Löbau sind wieder 
am Ostersonntag und Ostermontag, 5. April und 6. April von je-
weils 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr sowie zu den Maschinenhaustagen 
am 9. und 10. Mai von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr zu sehen.

Wir würden uns freuen, viele Interessenten zu begrüßen.
Jürgen Vieluf 



Vorbereitungslehrgang 
für die Sächsische 
Fischereiprüfung 

Der Anglerverein Ebersbach e.V. bie-
tet seit Jahren erfolgreich diese Vor-
bereitungslehrgänge an. Wir betreuen 
die Teilnehmer durch ein kompetentes 
und erfahrenes Lehrgangsteam mit bis 
zu 20jähriger Erfahrung in der Ausbil-
dung angehender Angler. Das vierköp-
fi ge Team besteht aus einem Fischwirt-
schaftsmeister, einem Fischwirt und zwei 
qualifi zierten Anglern mit langjähriger Er-
fahrung. Das Lehrgangslokal bietet eine 
angenehme Atmosphäre und optimale 
Bedingungen für den theoretischen und 
praktischen Unterricht.

Moderne Ausbildungstechnik und zahlrei-
che Anschauungsobjekte unterstützen das 
Lernen im theoretischen Teil. Im Praxisteil 
lernen die Teilnehmer zahlreiche Fischar-
ten und deren Verwertung, verschiedenste 
Angelgeräte und Angeltechniken anschau-
lich kennen.

Wer den Fischereischein erwerben möch-
te, muss am Tag der Prüfung mindestens 
14 Jahre alt sein. Die Kosten für den drei-
tägigen Lehrgang betragen 100,00 Euro.

Der nächste Vorbereitungslehrgang 
fi ndet am 21., 22. und 28 März 2015 im 
Schützenhaus Dürrhennersdorf statt. 

Für ihre Fragen und Anmeldungen stehen 
Lehrgangsleiter Jörg Sommerfeldt (Tel. 
035841/37770) und Dietmar  Riedel (Tel. 
03586 / 369904 gern zur Verfügung. Wei-
tere Informationen fi nden Sie im Internet 
auf unserer Homepage: 
http://www.fi schereischeinlehrgang.de

„Nachts im Theater – oder 
der Bestie entwischt“

Freitag,  13. März,  19.30 Uhr
Sonnabend,  14. März,  19.30 Uhr
Sonntag,  15. März,  17.00 Uhr 

Mehr Informationen zu den Inszenierun-
gen, weitere Termine und die Möglichkeit 
zur Kartenreservierung fi nden Sie auf 
www.TheaterScheune-Neugersdorf.de.

Programm März 2015

FR 06.03. + MI 11.03. jeweils 20:00 Uhr         
Film: Who Am I
Thriller  D 2014  106 Min.  FSK: ab 12 Jahre

FR 13.03. + MI 18.03. jeweils 20:00 Uhr         
Film: Höhere Gewalt
Drama  SE/DK/FR 2014  120 Min.  FSK: 
ab 12 Jahre

SO 15.03. 16:00 Uhr         
Dia-Ton-Vortrag: Bolivien Chile
Multivisionvortrag mit Ralf Schwan
Eintritt 10 €

FR  20.03. 20:00 Uhr 
SO  22.03. 14:30 Uhr     Film: Die Ent-
deckung der Unendlichkeit
Drama  GB 2014  123 Min.  FSK: o. A. 

SO 22.03.  10:00 Uhr  Kinderkino: Der 
kleine Medicus – Bodynauten auf ge-
heimer Mission im Körper
Kinder-/Trickfi lm  D 2014  78 Min.  FSK: o. A. 

MI 25.03.  20:00 Uhr  Dokumentarfi lm:  
Streif – One Hell of a Ride
Dokumentarfi lm Sport  AT 2014  120 Min  
FSK: ab 6 Jahre 

FR 27.03. + MI 01.04. jeweils 20:00 Uhr         
Film: Boyhood
Drama  USA 2014  166 Min.  FSK: ab 6 Jahre 

SA 28.03.  16:00 Uhr  Dokumentarfi lm:  
Deutschlands wilde Vögel
Dokumentarfi lm Tiere  D 2013  98 Min.  
FSK: o. A. 

Eintrittspreise:   Erwachsene 5,50 €
 Ermäßigt 4,50 €
 Kinder 3,50 €
Änderungen vorbehalten

Filmtheater-Ebersbach
Bahnhofstr. 14, 
02730 Ebersbach-Neugersdorf                  
Tel.: 03586/7999669 oder 03586/7073175                                  
www.kino-ebersbach.de        

Die Bielebohschnecken auf 
religiösen Pfaden

Am 5. Februar trafen wir uns wieder auf dem Busbahnhof,
um dann nach Herrnhut zu fahren. 
Diesmal hieß es: Der Weg ist das Ziel! Und das Ziel war der Skulpturenpfad.
Vom Parkplatz am Ortsende von Herrnhut (in der Nähe des Waldbades) geht er bis nach 
Großhennersdorf und wird gesäumt von Skulpturen zu christlichen Themen, die auch 
für alle anderen sehr interessant sind. Da ist zum Beispiel „Der Streit“, in dem die drei 
Phasen desselben dargestellt werden: anschreien, dickschen und nachdenken. Von 
Großhennersdorf ging es dann zurück über den Eulkretscham, wo wir uns ein lecker 
Mittagessen oder Kuchen schmecken ließen. Dann blieb noch das letzte Stück durch 
den Stadtwald von Herrnhut bis zu den Autos.

Unsere nächste Wanderung beginnt am 12. März um 9.00 Uhr auf dem Busbahnhof.
Wir wünschen allen Leser/innen einen sonnigen Frühling!

Kerstin und Ines 
Kontakt: K. Worofka, Tel.: 035872/40639, E-Mail: wnorbertw@aol.com 

Evangelisch-
lutherische
Kirchgemeinde  
Oppach

GOTTESDIENSTE:

e  

06.03.15  WELTGEBETSTAG
19:30 Gemeindeabend in Taubenheim 

08.03.15  OKULI 
10:30  Jugendgottesdienst

15.03.15  LÄTARE
10:30 Bibelwochengottesdienst in 

Taubenheim
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22.03.15  JUDIKA
16:00  „Glashütter Passion“

29.03.15  PALMSONNTAG 
14:00  Konfi rmation in Beiersdorf 

02.04.15  GRÜNDONNERSTAG 
19:30 Abendandacht mit Abendmahl

03.04.15  KARFREITAG  
10:30  Abendmahlsgottesdienst
15:00 Andacht in Taubenheim

Die 10:30-Gottesdienste sind in der Regel 
mit Kindergottesdienst.

Seniorennachmittag 14:30 Uhr
Dienstag  14.04./12.05.15 im Pfarrhaus 
Oppach
Bibelgesprächsabend 19:30 Uhr
Dienstag  10.03./24.03./07.04.15 im Pfarr-
haus Oppach
Krabbelmäuse (0-3) 09:00 Uhr
mittwochs im Pfarrhaus Oppach
Kirchenchor   donnerstags  19:30 Uhr
Pfarrhaus Oppach
Kinderkirchenchor   freitags  16:15 Uhr
Pfarrhaus Taubenheim
Frauenkreis   Freitag,10.04. 19:30 Uhr
Pfarrhaus Taubenheim
Kindersport     samstags 15:30 Uhr
4.03./28.03./11.04. in d. Turnhalle Oppach 
Eltern und Kinder bitte Turnschuhe mit-
bringen

Bibelwoche 2015
Vom 9. bis 15. März 2015 wird eingela-

den zum Thema
„Zur Freiheit befreit“ 

Sieben Abschnitte aus dem Galaterbrief
Bibelwochenabende in Oppach am 

11. und 12. März um 19:30 Uhr
im Pfarrhaus.

nähere Informationen in den Aushängen

ZUSAMMENKÜNFTE

NEPAL
Ein Land voller 
Gegensätze in 
Landschaft und 
Religionen, ein 
Land voller Be-
gegnungen, ein Land mit großem Respekt 
und Achtung vor dem Leben.

Wir möchten herzlich zum Abend 
„ZWISCHENTÖNE“
am 17.3.2015 
um 20:00 Uhr 
ins Pfarrhaus in 
Oppach einladen.

Gerne wollen wir von 
Eindrücken aus diesem Land erzählen 
und Bilder zeigen.

Christiane und Christoph Heinke

Sonntag, 22. März, 
16.00 Uhr in der evange-
lischen Kirche Oppach

GLASHÜTTER PASSION

Liturg: Pfarrer i. R. Volker Wagner
Es musizieren: Chorsolisten, Instrumen-
talisten und Kirchenchöre aus Beiersdorf, 
Neusalza-Spremberg/Friedersdorf und 
Oppach/Taubenheim und Gäste
Kantor Amadeus Egermann, Orgel
Leitung: KMD i.R. Johannes Arnold

Monatsspruch für März
Ist Gott für uns, 

wer kann wider uns sein? 
Römer 8,31

Weitere Informationen fi nden Sie im Ge-
meindebrief, in den Aushängen und im 
Internet bei „www.Kirche-Oppach.de“ oder 
„www.kirchenbezirk-loebau-zittau.de“

KATHOLISCHE 

PFARR-

GEMEINDE 

St. Joseph Ebersbach-Neugers-
dorf und St. Antonius Oppach 

GOTTESDIENSTE

dienstags 
08:30 Uhr Rosenkranzgebet OT Ebers-

bach/Sa.
09:00 Uhr Hl. Messe OT Ebersbach/Sa.

mittwochs 
18:00 Uhr Rosenkranzgebet OT Neu-

gersdorf
18:30 Uhr Hl. Messe OT Neugersdorf

donnerstags
08:00 Uhr Rosenkranzgebet OT Neu-

gersdorf
08:30 Uhr Hl. Messe OT Neugersdorf

freitags 
08:30 Uhr Rosenkranzgebet OT Neu-

gersdorf

samstags 
17:00 Uhr Hl. Messe OT Neugersdorf

sonntags 
08:30 Uhr Hl. Messe OT Ebersbach/Sa.
10:15 Uhr Hl. Messe Oppach

Abweichende Gottesdienste:

Sonntag, 01.03., 15:00 Uhr
Kreuzwegandacht OT Neugersdorf

Sonntag, 08.03., 15:00 Uhr
Tschechisch-Deutsche Kreuzwegandacht 
im Loreto Rumburg

Samstag, 14.03., 17:00 Uhr
Hl. Messe in Oppach (nicht Neugersdorf)

Sonntag, 15.03., Gemeindeeinkehrtag 
im OT Neugersdorf:
08:00 Uhr Beichtgelegenheit
09:00 Uhr Hl. Messe, anschl. Vortrag 

und Mittag, anschl. Andacht

Sonntag, 22.03. 15:00 Uhr
Kreuzwegandacht in Oppach

BEICHTGELEGENHEIT 

Samstag,
15:30 Uhr - 16:30 Uhr OT Ebersbach
18:00 Uhr  OT Neugersdorf

Montag, 18:00 Uhr Oppach
Dienstag,  09:00 Uhr OT Ebersbach

vor den Gottesdiensten und nach Vereinbg.

GRUPPEN + VERANSTALTUNGEN

Firmvorbereitung
13.03. - 15.03. 
Wochenende in Schmiedeberg
Dienstag, 17.03., 19:30 Uhr 
Elternabend in Oppach

Kinder
Kindernachmittag 
für alle Vor- und Grundschulkinder 
mittwochs 15:00 Uhr OT Neugersdorf 
(nicht in den Ferien) 
Frohe Herrgottsstunde 
samstags 09:30 Uhr in Oppach

Kirchencafé 
Samstag, 01.03., nach der Hl. Messe 
OT Ebersbach

Kirchenchor
dienstags 19:30 Uhr in Oppach

Ministranten
Samstag, 21.03., 09:30 Uhr OT Neu-
gersdorf

Jugend 
freitags 19:30 Uhr OT Neugersdorf

Senioren
Dienstag, 17.03., 09:00 Uhr in Oppach

Pfarrei und Kirche St. Antonius:
August-Bebel-Str. 55

02736 Oppach
www.st-antonius-oppach.de

Ende redaktioneller Teil


